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Die Wirtschaftsuniversität Wien nimmt zur schriftlichen parlamentarischen 

Anfrage Nr. 7825/J Erfüllung der Behinderteneinstellungspflicht an den 

Universitäten und Fachhochschulen zur Weiterleitung an das Parlament wie folgt 

Stellung: 

 

Zu den Fragen: 

1)     

      

      

      

      

      

      

      

     

jeweils 
am 

31.12. 

des 

Jahres 

MA 

Stand 

MA 

abzüglich 

Behinderte 

Soll 

Behin-

derte 

abzüglich 

IST 

Stand 

Beh. 

Rest 

einzu-

stellen 

2010 1776 1763 70 13 57 

2011 1361 1347 53 14 39 

2012 1439 1421 56 18 38 

2013 1552 1538 61 14 47 

2014 1641 1621 64 20 44 

2015 1719 1701 68 18 50 

Die Lektor/innen an der WU sind freie Dienstnehmer/innen und daher nach 

Rechtsauffassung der WU im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes nicht zu 

zählen. 

An das  

Bundesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 
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1a und 1b) 

     Köpfe 

 

    

31.12. dJ 

Zahl lt. 

BehEinstG 

allgem. 

Personal 

nicht KV 

wissPers 

(jeweils KV) 

2010 13 12 1 

2011 14 9 1 

2012 18 10 1 

2013 14 10 1 

2014 20 10 1 

2015 18 9 2 

 

 
1a und 1b falls doppelte Zählungen berücksichtigt werden 

       

Köpfe       

31.12. 

dJ Köpfe 

Zahl lt. 

BehEinstG 

daher 

allgem. 

Personal 

nicht KV 

davon 

doppelt 

wissPers 

(immer 

KV) 

davon 

doppelt 

2010 10 13 9 3 1 0 

2011 10 14 9 4 1 0 

2012 13 18 10 4 1 0 

2013 11 14 10 3 1 0 

2014 14 20 10 4 1 0 

2015 13 18 9 4 2 0 

 

Die Fragen 1a und 1b sind nicht ausreichend klar formuliert, ob die tatsächlichen 
Köpfe oder die Zahl laut Behinderteneinstellungsgesetz (da hier einige doppelt 

zählen) anzugeben ist. Daher wurde beides angeführt. 

 

2) Ausgleichstaxen lt. Bescheid (derzeit Rechtsmittel erhoben) 

  
Vorschrei-bung lt. 
Bescheid 

2010   138.929,00  

2011   197.232,00  

2012   207.690,00  

2013   226.845,00  

2014   255.892,00  

 

2015  k.A.  

 
 

3) Begünstigt Behinderte am 31.12.2015 

a) in der Professorenkurie: 0 

b) in der Verwendungsstufe V des KollV: 0 

 
 

4) Vollzeitanstellung im KV: von den KV Angestellten waren am Stichtag 

31.12.2015 alle in einem unbefristeten Anstellungsverhältnis, zwei davon in 

Vollzeit (beide im wissenschaftlichen Bereich).  
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4a) und b) 

VZÄ 

allgem. 

Personal nicht 

KV 

allgem. 

Personal im 

Kollv. 

wissPers (nur 

KV) 

6,650 1,375 2,000 

 

VZÄ falls doppelte Zählungen berücksichtigt werden 

allgem. 
Personal 

nicht KV 

davon 

doppelt 

allgem. 
Personal 

im Kollv. 

davon 

doppelt 

wissPers 

(KV) 

davon 

doppelt 

6,650 3,500 1,375 0,750 2,000 0,000 

 

Die Fragen 4a und 4b sind nicht ausreichend klar formuliert, ob die tatsächlichen 
Köpfe oder die Zahl laut Behinderteneinstellungsgesetz (da hier einige doppelt 

zählen) anzugeben ist. Daher wurde beides angeführt. 

 

 

5) Gewählte Behindertenvertrauenspersonen: 

Ja, es sind lt. Gesetz ab 15 begünstigt behinderten Arbeitnehmer/innen eine 
Behindertenvertrauensperson und zwei Stellvertreter/innen zu wählen, dies ist an 

der WU umgesetzt. Der erste Stellvertreter ist zudem Ansprechperson für das 

wissenschaftliche Personal, da es in dieser Gruppe nicht zumindest 5 begünstigt 

behinderte Personen gibt, wird für den wissenschaftlichen Bereich keine eigene 

Behindertenvertrauensperson gewählt. 
Zusätzlich gibt es für die Studierenden einen Behindertenbeauftragten, der im 

Vizerektorat Lehre als Ansprechperson fungiert.  

 

6) Derzeit befindet sich auf der Homepage der WU unter den Informationen für 

Bewerber/innen folgender Satz: 
Qualifizierte Personen mit Behinderung sind besonders eingeladen sich zu 

bewerben! 

Zusätzlich wurde vor kurzem in den Ausschreibungstext für Professuren ein 

vergleichbarer Passus aufgenommen. 

 

 
7) Aus Sicht der WU wird eine Vielzahl von Gründen angenommen. Die 

Universität versucht, in ihrem Bereich bestehende Möglichkeiten zu ergreifen, um 

Hürden abzubauen. Der neue Campus WU ist barrierefrei. Auch mit Maßnahmen 

wie unter Frage 6 angeführt kann ein Beitrag dazu geleistet werden, eine größere 

Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung zu rekrutieren. 
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